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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. EXXXl. Bern, den 19. Nov. I7YY. (28. Brumaire VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 29. Okt.
(Fortsetzung.)

Sch lumps stimmt Koch bei.
Desloes hat sich auch nicht hinreisten last

sen durch die großen Worte, die bei Anlaß
der Gewerbsfrciheit geflossen sind; auch er ist
überzeugt, daß di<er eine gute Gewerbspolizci
vorgehen sollre; er stimmt Koch bei, und hosst,
Escher werde für die Wasserbau - Commission
fleißig arbeiten.

Fizi ist Rellstabs Meinung, und war auch
ein Müller, und hatte immer zu verdienen,
ungeachtet in seinem ehemaligen Kanton Ap-
penzell weder Zwang noch vrivilegtrte Mühlen
vorhanden waren; er hoffr, Niemand werde
daran denken, die freigewordenenSchweizer naher
zu beschranken, al:> sie es zuvor waren.

Bourgeois ist betrübt durch die Aeusserung
gen gegen unser GewerbSfteiheitsgese,, weiches
der Constitution und den Menschemcchteu ge-maß ist. Er fodcrt Verweisung an die Com-
Mission.

Cartier: In Revolutionen verlieren immer
Einige; wenn a er das Ganze gewinnt, so ist
die Revolution zu beloben. Ist denn das Gc-
treibe, welches in eine neue Mühle getragenwird, das Eigenthum des alten Müllers, daß
sich dieser beklagen darf: er werde in seinem
Eigenthum verlczt, wenn eine andere Mühle
uud "eben "Oht? Ich glaube' nein,und eben darum auch ist das Geschrei widerEigenthums - Verletzung durch Griverbsfrewett
durchaus ungegrun.et. Uebrigens stimme ichKochs eigentlichem Antrag bei.

Suter: Ich habe das Privilegium, zu leben;
wir haben das Privilegium, Ge'etze zu machen;
kurz, alles ist Privilegium, und kann es seyn,
wenn es Niemand schadet; wenn aber ein neuer
Müller dem alten Müller das Wasser weg-
nimmt, so ist Vieler in seinem Eigenthum vcr-
less; ich stimme Kochs Antrag bei.

.Koch beharret auf seiner ersten Meinung,
und wünscht, daß die Wasserbau-Commission
ein abgesondertes Gcsez vorschlage, durch wel-
chcs sedcr Bürger, der ein Wasserwerk irgend
einer Art anlegen will, gehalten werde, dieses
öffentlich bekannt zu machen, und der Polizei
anzuzeigen, damit Jedermann die allfalligen
Einwendungen dagegen machen, und die Poli-
zci die Sache gehörig beaufsichtigen könne, da-
mit durch solche Anlagen kein Schaden bewirkt
werde.

Kochs Antrag wird angenommen.
Zimmer mann, im Namen der Mehrheit

einer Commission, legt ein Gutachten vor über
die Vorhschaft des Direktoriums, welche einen
Richter über dje Interimsregierung von Zürich
begehrte. (Wir haben dieses Gutachten bereits
im No.6g.ti.69. des hclv. Tagbl. geliefert.)

Cartier: Das Gutachten ist von der aller-
grösten Wichtigkeit; ich fodere, daß dasselbe
erst ins Franzosilche übersezt werde, ehe man
in irgend eine Berathung darüber eintritttt.

Zimm ermann folgt diesem Antrag.
Guter stimmt bei, und begehrt, daß das

Gutachten auch nach der Uebcrsetzung noch z
Tage, zu sorgfältiger Untersuchung, auf den
Kanzieitisch niedergelegt werde.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Carmintran, im Namen einer Commission,

legt folgendes Gutachter» vor, über weiches
Dringlichkeit erklart, und welches ohne Ein-
Wendung angenommen wird:

A ir den Senat.In Erwägung, auf die Borhschaft des Vokv



zîehungsdirektoriumS vom ay. dieses Monats,
daß Uhli Schnmz von Uebcrstorf, Franz Jungo
von gleichem Orte, Jakob Egaer von Plasselb,
unv Christen Aebischer von Niedermurren, für
ibre gegenrevolut:o inren Handlangen von dem

Militärgerichte zn Fryburg, nach den dazumal
bestehende» Gesehen, zu öffentlicher Arbeit und
zu mehr und weniger langer Einspcrrung in
das Zuchthaus verurtheilt worden;

In Erwägung, daß diese Verurtheilken nur
blinde Werkzeuge einiger Bösewichte waren,
von denen sie verfährt wurden, indem dieselben
ihre Leichtgläubigkeit mißbrauchten, und daß
es demnach hart wäre. wenn diese Unglüklichen
die durch das Urtheil bestimmre Zeit hindurch
ihre dem Verhältniß nach härtere Strafe ganz
aushalten mußten, nachdem man einen Namens
Nösbcrger mit besonderer Nachsicht behandelte,
indem sein Todesurtheil zu einer einjährigen
Einsperrnngssirafe gemildert wurde, dessen Vers
brechen doch ungleich größer war;

In Erwägung endlich, dass diese vier Verur-
theilten bis zur Zeit der in einigen Gemeinden
des Kantons Fryburg ansgcbrochenen Unruhen
sich als gute Bürger betragen haben, lo daß
man in dieser Hinsicht, und in Betrachtung
ihree Reue, weiche die besagte Bolhschatt an-
führt, hoffen darf, daß ihr Betragen in der

Folge ihre begangenen Fehler austilgen werde,
und daß sie Familienväter sind, und dieft Fa-
milieu sie zu ihrer Unterstützung nöthig bedürfen;

h.^t der große Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
Die gegen die Namens Schmuz, Jungo,

Egger und A e buch er ausgefällte Einsperrungs-
Strafe, ist in eine Eingrenzung in ihre respekt.
Gemeinden für gleich la'gc Zeit, als ihre

Strafe dauern sollte, gemildert, unter dem

Verbotte, die Schenken und Gesellschaften zu

besuchen, uad unter Verpflichtung, für ihr
künftiges Betragen Verbnrgung zu leisten.

Der Senat verwirft den Beschluß über dir
Art des Verkaufs der Nationalgürer.

Cartier fodert Zurnkwciluiig au die Com-

M sfivn, um in zwei Tagen ein neues Gulacd-
ken vorzulegm.

Killetcr s.rchtet, die Vorsehung habe be

schlössen, daß hierüoer kein Beschluß augeuoin-
wen werde. Er federt Abänderung der Com-

Mission.

8

Zimm-rmann stimmt Cartier bei, und
hofft, die Commission werde nicht muthlos
werden.

An verwerth stimmt Billeter bei, welcher
beharret.

Koch ist Ztmmermanns Meinung, welche

angenommen wird.

Senat, 2y. Oktober. '

Präsident: G en hard.
Die Discussion über den Bericht der Revü

sionsromimffion der Constitution S. 5,) nmt»

eröffnet.
Genhardals Mitglied der Commission legt

folgende Meinung vor:
Auf der angenommenen Basis, Heloeiien w

Bezirk« und Vertheile einzutheilen, ruhet die

Organisation aller Gewalten.
Jedes Vertheil von beiläufig 1000 AktirbM

gern bildet eine Urversammlung, die erste««:

fünf Candidatei: zu Stellvertretern des Volks;
zweitens: Wahimänner, die die obersten Gt>

walten aus dein Vorschlag von fünf Bessrken

wählen; dann die Richter in das Bezi ksge-

richt, die in das Friedensgericht, uno
Muiiizipalitäte». Ich würde in die Muninvch
litut und in das Friedensgericht sieben Perso?

neu wählen. Das Bezirksgericht aber, lsnn
aus zwölf-, wozu jedes Vertheil 3 wählt, d«s

stehen.
Die Wahlmänner von 20 Vertheilen, oder

-, Bezirken, wählen die Repräsentanten
obersten Gewalten aus den vorgeschlagnen Ea»>

owaceil der llroersammlungen.
Ehe »»n die Zahl dieser Repräsentanten ftii

zu setzen ist, muß man wissen, wie viele ooeft»
Gewalten seyn sollen, und aus wie vieü» - jift
gliedern dieselben bestehen müssen. Ich ra 7

derselben, so wie die ganze Commission, vn

solcher an:
Eine Gesezgebende, die allgemeine GcüA

macht. Eine Vollziehende, die die Gcietz v«

ziehet, nach Gesetzen regiert, mit ausw-ruch.
Machten unterhandelt, und fur innere und « 7

ftre Sicherheit wacht.
Eine Richterliche, die nach den Gesetze« r

^
ree, oocr wo sie nach der Constitution
r chien hat, kassier und morioirt, um d-e e.

heir drr Republik zu erhalten. „Eisens
Eine Verwaltende, die da» Nattonalelg



th«m à Orten, alle Einnahmen und Aus-
gaben, den Nationalschai, den Nationalwokl-
stand in Hinsicht auf Agrikultur, Künste, Wisi
ftnschaften, Erziehung, Ar nenwesen, Vorrarhs-
Häuser, Vittualien, Schätzungen, Gebäude
und cergleichen, die Arsenale u d das Kriegs-
gerâch ausgenommen, welches der vollziehende»
Macht untergeordnet ist, nach Gemägheit der
Gesetzen besorget.

Die gesezgebcnde Gewalt will ich, wie es jezt
schon ist, iu zwei von einander abgesondert
Rathe theilen. In den grossen Räch, der aus
ho Mitgliedern besteht, der geftzliche Beschlüsse
nach den in der Constitution festgelegen Grund-
satzen macht, und in einen Prussungs- oder

' Revis,onsrath, der aus 54 Mitgliedern bestehr,
wen» man i8 Wahlversammlungen in Heloe-
rien annimmt, der die Beschlüsse des grossen
Rathe annimmt oder verwirft, und die Con-
srilutioiisabànderungen vorschlagt; asso 8 Rc-
prasciitanlen auf jede Wahlversammlung ge-
rechnet.

Der Vollziehungsralh wird ans 18 Mitglie-
der» bestehen, wenn es i8 Wahlversammlungen
sind wozu jede Wahlversammlung ein Mitglied
wählt.

Der oberste Gerichtshof und der Venval-
tungsrath werden nie der Dollziehungsrach
gewählt werden.

Ich bin mit der Majorität in Ansehung des
Fr.cdens- und des Bezirksgerichts, wie auch
mit der Prozedurart bei densclben einig. Nicht
aber über den Vollziehungsralh und den obern
Gerichtshof.

s Die Fortsetzung folgt.)

Elnladimg cm Menschenfreunde, zur Theil-
nähme an der neuen Hülfsanstalr für
due " nott'làndei! Einwohner unsers
harlbebrängUii Vaterlandes.

.V c s ch l » ß.

§. i. Eine Gesrllscha't von Freunden ver-
bindet sich zu den. Vorhaben, mit der mög-
lichstcnG-flissrnheit,'auf allen Wegen die ihnen
vhc» stehen, aus nahern und eulfern kern Ge-
«möeu, welche an Nahrungs - und Kleidungs-
wntelu von der Narur gesegneter, und von
-Nennen weniger geschadiger sind, als die un-
lern, >u möglichst wohlseucn Preisen, Quanta,
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(deren Grüße sich nach den Fonds der Gesell-
schaft richten wird,) zu erhandeln und h eher

liefern zu lasse».
§. 2. Diese Quanta, mit Verzicht .auf allen

Profit, und auf jede, noch so mäßige, Bezah-
lung ihrer Mühe, durchaus in den Prefien,
um welche sie den Käufern auligen, der noth-
dürftigeren Klasse ihrer Mitbürger xufi-essencht
lasten, wäre freilich, besonders in Rücksicht

auf den Fürkaufwucher — schon ein nützli-
ches Unternehmen: allein die Ge-rll chaft
wünscht noch unmittelbarer und kraftiger der

Noth beispringen zu können.
§. z. So viel darf sie sich freilich nicht

schmeicheln, daß sie in den Stand kommen
werde, nur gratis auszutheilen. Die Kräfte,
womit sie wirken soll, (und wenn sie noch s»

reichlich damit ausgestattet würde), müßten
auf diese Weise gar zu schnell verzehrt werden :

Sie wird aber niit der möglichsten Sorgfalt
darauf bedacht seyn, die Hungrigsten, in ihrem
Wirkungskreise, ganz unentgeldiich zu speisen.

Z. 4. Andre, nicht auf dem äussersten Grad
des Mangels siehende, gleichwol der Unter»
stütznng benötdigte, würden zwar das ihnen
Zugetheilte bezahlen; aber, je nach dem Ver-
hältnlß ihrer erößern oder geringern Dürftig-
keit, mit H8 oder r/z, oder 1/2 oder 2/z u.s.w.
Abzug, von dem Preise, um welchen die Waare
den Kaufern anligk; nicht bws würde asi'o an
Niemandem nicht der mindeste Prosit gesucht,
soudera jeder mit einer, seinem Bedürfnisse an-
gemessenen, Gabe wohlthätig bedacht.

§. 5. Wenn sich nun die Gesellschaft ihren
Wirkungskreis auch nur sehr einaeichrankt vor-
stellt: sie wünscht aber denselben von einer
Zeit zur andern erweitern zu können,) so er-
fordert die Ausführung ihres Hu fsgedank'ns
beträchtliche Geldkrafte, weiche sie unmöglich
blos aus sich selbst schöpfen kann. Sie wird
zwar, ehe dies Blatt im Publikum erscheint,
aus freiwilligen Beiträgen ihrer Mitglieder eine
Casse errichtet haben; daß aber diese, (zumal
auch die Gescllschafr noch nicht zahlreich ist)'
für den vorgesetzten Zweck hinreichend ausfallen
künnre, wird niemand erwarten. >

§. ü. Sie ladet also die menschenfreundlichen
Mitbürger denen diewr Plan gechllt, ein, die
dazu gcwiedmete Casse mit Beisteuren zu -versi

grösser», und der>Gesellschaft zuzutrauen, dass-

sie ihre Liebesgaben nach den oben aàfgesselickiP
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